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1. Instanz

Aktenzeichen S 27 RJ 2571/01
Datum 23.10.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 16 RJ 80/02
Datum 11.06.2004

3. Instanz

Datum -

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des Sozial- gerichts Berlin
vom 23. Oktober 2002 wird zurÃ¼ckgewiesen. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch
im Berufungsverfahren nicht zu erstatten. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Der KlÃ¤ger nimmt die Beklagte auf GewÃ¤hrung von Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit (EU), hilfsweise wegen BerufsunfÃ¤higkeit (BU), bzw. auf
Rente wegen voller Erwerbsminderung (EM), hilfsweise wegen teilweiser EM in
Anspruch.

Der KlÃ¤ger, geboren 1955, hatte â�� nach seinen Angaben â�� von 1971 bis 1974
eine Lehre als Maler absolviert, die GesellenprÃ¼fung hatte er nicht bestanden. Er
Ã¼bte anschlieÃ�end verschiedene TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes
aus, so z.B. als Haushandwerker, Schiffsjunge und Bauhelfer; 1992 erwarb er den
FÃ¼hrerschein der Klasse 3 und arbeitete dann bei der Spedition H bis 1995 als
Kraftfahrer. Das letzte BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis bestand vom 1. September 1999
bis 31. August 2000 bei der Firma A es handelte sich um eine TÃ¤tigkeit als
Auslieferungsfahrer.
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Nach der Rentenantragstellung im Januar 2001 zog die Beklagte ein
arbeitsamtsÃ¤rztliches Gutachten der Ã�rztin S vom 15. Januar 2001 bei und lieÃ�
den KlÃ¤ger durch die Ã�rztin L und den Dipl.-Psychologen und Arzt fÃ¼r
Neurologie und Psychiatrie W untersuchen und begutachten. Die Ã�rztin L vertrat in
ihrem allgemeinÃ¤rztlichen Gutachten vom 17. April 2001 (Untersuchung am 30.
MÃ¤rz 2001) die Auffassung, als Kraftfahrer sei der KlÃ¤ger nur noch unter drei
Stunden einsatzfÃ¤hig; im Ã�brigen bestehe ein LeistungsvermÃ¶gen von sechs
Stunden und mehr im Rahmen leichter bis mittelschwerer TÃ¤tigkeiten in allen
Haltungsarten. Der Arzt W kam in seinem Gutachten vom 13. Juni 2001
(Untersuchung am 4. Mai 2001) zu dem Ergebnis, das LeistungsvermÃ¶gen sei
durch die beschriebenen AngstzustÃ¤nde und Depressionen allenfalls leicht
eingeschrÃ¤nkt; leichte bis mittelschwere TÃ¤tigkeiten seien fÃ¼r sechs Stunden
und mehr noch ausfÃ¼hrbar.

Mit Bescheid vom 16. Juli 2001 lehnte die Beklagte den Rentenantrag ab mit der
BegrÃ¼ndung, die Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung von Rente wegen EM
nach neuem und ebenso nach dem alten bis zum 31. Dezember 2000 geltenden
Recht lÃ¤gen nicht vor. Der Widerspruch des KlÃ¤gers blieb erfolglos
(Widerspruchsbescheid vom 12. Oktober 2001).

Auf die Klage hat das Sozialgericht (SG) Berlin Befundberichte von den
behandelnden Ã�rzten des KlÃ¤gers erstatten lassen, und zwar von der Ã�rztin
fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie Dr. S vom 14. MÃ¤rz 2002 und von dem Facharzt
fÃ¼r Allgemeinmedizin S vom 28. April 2002. AuÃ�erdem sind der
Krankenhausbericht der C vom 24. MÃ¤rz 2001, der Arztbericht der Ã�rztin fÃ¼r
OrthopÃ¤die Dr. B-S Ã¼ber die RÃ¶ntgenaufnahme vom 7. November 2001 und der
Bericht der Radiologischen Gemeinschaftspraxis H/Dr. R vom 9. November 2001
Ã¼ber die Magnetresonanztomographie des rechten oberen Sprunggelenks
beigezogen worden.

Das SG hat mit Gerichtsbescheid vom 23. Oktober 2002 die Klage abgewiesen. Zur
BegrÃ¼ndung ist ausgefÃ¼hrt: Schon die TatbestÃ¤nde der BU bzw. EU in der bis
zum 31. Dezember 2000 geltenden Fassung der Â§Â§ 43, 44 Sozialgesetzbuch â��
Gesetzliche Rentenversicherung â�� (SGB VI) seien nicht erfÃ¼llt. Zwar leide der
KlÃ¤ger, wie sich schon in den Begutachtungen durch die Beklagte im
Verwaltungsverfahren herausgestellt habe, unter verschiedenen Erkrankungen, die
sich auf seine LeistungsfÃ¤higkeit auf dem Arbeitsmarkt auswirkten. Jedoch hÃ¤tten
sich keine Erkrankungen ergeben, die ausschlÃ¶ssen, dass der KlÃ¤ger zumindest
eine kÃ¶rperlich leichte TÃ¤tigkeit vollschichtig verrichten kÃ¶nne. Die
behandelnden Ã�rzte hÃ¤tten die ausdrÃ¼ckliche Frage des Gerichts, ob der
KlÃ¤ger noch fÃ¤hig sei, zumindest leichte Arbeiten vollschichtig zu verrichten,
bejaht. Dies stehe auch in Ã�bereinstimmung mit dem ausfÃ¼hrlichen Gutachten
des Dipl.-Psychologen W im Verwaltungsverfahren, der herausgearbeitet habe, dass
allenfalls eine leichte EinschrÃ¤nkung der LeistungsfÃ¤higkeit durch die vom
KlÃ¤ger beschriebenen AngstzustÃ¤nde und Depressionen, mithin durch die
offenbar im Vordergrund stehenden Leiden, vorliege. Auch sei insoweit eine
Besserung durch entsprechende Behandlung mÃ¶glich. Die vom KlÃ¤ger bei
Klageerhebung angegebene Verletzung im rechten FuÃ�, die der Arzt Schulze in
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seinem Befundbericht bestÃ¤tigt habe, kÃ¶nne in diesem Zusammenhang nicht
erheblich sein, da es sich um eine vorÃ¼bergehende GesundheitsstÃ¶rung handele.
Da bei dem KlÃ¤ger der Leitberuf des ungelernten Arbeiters zugrunde zu legen sei,
ergebe sich danach schon nicht der Tatbestand der BU. Damit bestehe erst recht
nicht der Tatbestand der EU. Auch nach den von der Beklagten in den
angefochtenen Bescheiden geprÃ¼ften Neuregelung des Â§ 43 SGB VI ergebe sich
kein Rentenanspruch ab dem 1. Januar 2001. Denn die darin geregelten
Anforderungen bildeten eine VerschÃ¤rfung gegenÃ¼ber dem bisherigen
Erwerbsminderungsrentenrecht. Auch die Voraussetzungen des Â§ 240 SGB VI
lÃ¤gen nicht vor.

Mit der Berufung verfolgt der KlÃ¤ger sein Rentenbegehren weiter. Er hÃ¤lt auch
unter BerÃ¼cksichtigung des im Berufungsverfahren eingeholten Gutachtens des
Arztes M daran fest und verweist auf AusfÃ¼hrungen in diesem Gutachten, die
seine groÃ�e psychisch-seelische Belastung (Depressionen, Ã�ngste) und den
hohen Leidensdruck, unter dem er stehe, nicht richtig wiedergÃ¤ben.

Der KlÃ¤ger beantragt,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Berlin vom 23. Oktober 2002 und den
Bescheid der Beklagten vom 16. Juli 2001 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 12. Oktober 2001 aufzuheben sowie die Beklagte zu
verurteilen, ihm ab 1. November 2000 Rente wegen Er- werbsunfÃ¤higkeit,
hilfsweise wegen BerufsunfÃ¤higkeit, sowie hilfsweise ab 1. Januar 2001 Rente
wegen voller Erwerbsminderung, hilfsweise wegen teilweiser Erwerbsminderung zu
gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie verweist auf die BegrÃ¼ndung des angefochtenen Gerichtsbescheides.

Der Senat hat im Berufungsverfahren erneut Befundberichte von den behandelnden
Ã�rzten des KlÃ¤gers erstatten lassen und zwar von dem Facharzt fÃ¼r
Allgemeinmedizin Dr. N vom 28. Mai 2003 und von dem Facharzt fÃ¼r
Allgemeinmedizin Dr. B vom 18. August 2003.

Der Senat hat den Arzt M mit der Erstattung eines allgemeinmedizinischen
Gutachtens beauftragt. In diesem Gutachten vom 14. Januar 2004 (Untersuchung
am 16. Dezember 2003) teilt der SachverstÃ¤ndige die folgenden Diagnosen mit:
Leberschaden (chronische Hepatitis C und toxische Komponente), seelisches Leiden
(Angst und Depression gemischt), WirbelsÃ¤ulenverschleiÃ�, Gelenkbeschwerden,
Hauterkrankung (Vitiligo). Der KlÃ¤ger kÃ¶nne noch regelmÃ¤Ã�ig vollschichtig
leichte kÃ¶rperliche und geistige TÃ¤tigkeiten in allen Haltungsarten absolvieren,
sofern die MÃ¶glichkeit zu einem gelegentlichen Wechsel der Haltungsarten
bestehe und die im Ã�brigen bezeichneten qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen
beachtet wÃ¼rden.
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Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf die zum Verfahren
eingereichten SchriftsÃ¤tze nebst Anlagen, wegen der medizinischen Feststellungen
auf die zum Verfahren eingeholten Befundberichte und das
SachverstÃ¤ndigengutachten des Arztes M Bezug genommen.

Die Leistungsakte der Agentur fÃ¼r Arbeit Stendal, die Akte der Beklagten und die
Gerichtsakte haben vorgelegen und sind Gegenstand der mÃ¼ndlichen
Verhandlung gewesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung des KlÃ¤gers ist nicht begrÃ¼ndet. Der KlÃ¤ger hat aufgrund seines
im Januar 2001 gestellten Rentenantrages (vgl. Â§ 99 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2
Sozialgesetzbuch â�� Gesetzliche Rentenversicherung â�� SGB VI) weder einen
Anspruch auf Rente wegen EU oder auch nur wegen BU mit einem Rentenbeginn
vor dem 1. Januar 2001 nach den bis zum 31. Dezember 2000 geltenden
Rechtsvorschriften der Â§Â§ 44, 43 SGB VI alter Fassung (a.F.) noch einen Anspruch
auf Rente wegen voller EM (Â§ 44 Abs. 2 SGB VI in der seit dem 1. Januar 2001
geltenden Fassung = neuer Fassung) oder auf Rente wegen teilweiser EM nach Â§
44 Abs. 1 SGB VI neuer Fassung (n.F.) oder auf teilweise EM bei BU nach Â§ 240
SGB VI n.F. Die Voraussetzungen aller dieser Vorschriften liegen auch unter
BerÃ¼cksichtigung der Ermittlungen im Berufungsverfahren nicht vor.

Die Vorschrift des Â§ 44 SGB VI a.F. setzt zunÃ¤chst die ErfÃ¼llung der allgemeinen
Wartezeit (vgl. Â§Â§ 50 Abs. 1, 51 Abs. 1 SGB VI) sowie das Vorhandensein von drei
Jahren mit PflichtbeitrÃ¤gen fÃ¼r eine versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung oder
TÃ¤tigkeit in den letzten fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der EU voraus (vgl. Â§ 44 Abs. 1
Satz 1 Nrn. 2 und 3 SGB VI a.F.). DarÃ¼ber hinaus muss EU vorliegen (vgl. Â§ 44
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI a.F.).

ErwerbsunfÃ¤hig sind gemÃ¤Ã� Â§ 44 Abs. 2 Satz 1 SGB VI a.F. Versicherte, die
wegen Erkrankung oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�erstande sind,
eine ErwerbstÃ¤tigkeit in gewisser RegelmÃ¤Ã�igkeit auszuÃ¼ben oder
Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zu erzielen, das monatlich 630,- DM bzw.
den entsprechenden Gegenwert in Euro Ã¼bersteigt. ErwerbsunfÃ¤hig ist nicht, wer
eine TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben kann; dabei ist die jeweilige
Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen (vgl. Â§ 44 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 SGB VI
a.F.).

Der KlÃ¤ger war bis einschlieÃ�lich 30. November 2000 nicht erwerbsunfÃ¤hig im
Sinne des Â§ 44 Abs. 2 Satz 1 SGB VI a.F. Denn er verfÃ¼gte in dem
maÃ�gebenden Zeitraum noch Ã¼ber ein vollschichtiges RestleistungsvermÃ¶gen
zumindest fÃ¼r leichte kÃ¶rperliche und geistige Arbeiten, mit dem er
regelmÃ¤Ã�ig einer achtstÃ¼ndigen ErwerbstÃ¤tigkeit auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt nachgehen und damit ein monatliches Einkommen von mehr als 630,-
DM bzw. den entsprechenden Gegenwert in Euro erzielen konnte. Dass der KlÃ¤ger
Ã¼ber ein noch vollschichtiges RestleistungsvermÃ¶gen verfÃ¼gte und auch
derzeit noch verfÃ¼gt, folgt zur Ã�berzeugung des Senats aus dem
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Gesamtergebnis des Verfahrens, insbesondere aus den vorliegenden Gutachten der
im Verwaltungsverfahren als SachverstÃ¤ndige eingesetzten Ã�rzten L und W und
des im Berufungsverfahren bestellten GerichtssachverstÃ¤ndigen M. Denn alle
diese Ã�rzte haben dem KlÃ¤ger ebenso wie die Ã� S in ihrem
arbeitsamtsÃ¤rztlichen Gutachten vom 15. Januar 2001 Ã¼bereinstimmend ein
derartiges vollschichtiges RestleistungsvermÃ¶gen bescheinigt. Dabei lÃ¤sst sich
aufgrund des aktuellen Gerichtsgutachtens des SachverstÃ¤ndigen M vom 14.
Januar 2004 zwar eine leichte Verschlechterung des bei dem KlÃ¤ger vorliegenden
Leberleidens feststellen, ohne dass sich daraus allerdings weitergehende
LeistungseinschrÃ¤nkungen herleiten lassen; vielmehr stellt der SachverstÃ¤ndige
M fÃ¼r den Fall, dass sich der KlÃ¤ger einer Interferontherapie unterzÃ¶ge, sogar
eine Besserung des LeistungsvermÃ¶gens insoweit in Aussicht, als der KlÃ¤ger im
Erfolgsfall wieder mittelschwere Arbeiten ausfÃ¼hren kÃ¶nnte.

Da das dem KlÃ¤ger verbliebene LeistungsvermÃ¶gen auch in der Zeit ab 1.
Dezember 2000 und ebenso aufgrund seines derzeitigen Leidenszustandes noch
einen vollschichtigen Arbeitseinsatz im Rahmen einfacher TÃ¤tigkeiten des
allgemeinen Arbeitsmarktes zulÃ¤sst und nach den Feststellungen des
SachverstÃ¤ndigen M der KlÃ¤ger auch uneingeschrÃ¤nkt wegefÃ¤hig war und ist,
sind auch RentenansprÃ¼che nach den seit 1. Januar 2001 geltenden
rentenrechtlichen Vorschriften ausgeschlossen. Denn die in Â§ 43 SGB VI neuer
Fassung (n.F.) getroffenen Regelungen setzen ein noch weiteres Absinken des
RestleistungsvermÃ¶gens auf unter drei Stunden tÃ¤glich bei voller
Erwerbsminderung (Â§ 43 Abs. 2 Satz 2 SGB VI n.F.) bzw. auf unter sechs Stunden
tÃ¤glich bei teilweiser EM (Â§ 43 Abs. 1 Satz 2 SGB VI n.F.) voraus.

Das vollschichtige RestleistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers war und ist nach den von
den SachverstÃ¤ndigen festgestellten qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen
auch nicht derart reduziert, dass es einem Arbeitseinsatz des KlÃ¤gers auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt unter betriebsÃ¼blichen Bedingungen entgegenstÃ¼nde.
Der KlÃ¤ger kann zwar nach den von den SachverstÃ¤ndigen getroffenen
Feststellungen wegen seiner Leiden jedenfalls nur noch kÃ¶rperlich leichte
TÃ¤tigkeiten (mit dem Heben und Tragen von Lasten bis 10 kg) sitzend oder im
Wechsel der Haltungsarten, falls die MÃ¶glichkeit zu einem gelegentlichen Wechsel
gegeben ist, verrichten. Ausgeschlossen sind Arbeiten in Hitze und KÃ¤lte, unter
Zeitdruck, an laufenden Maschinen und in Nachtschicht. Die Belastbarkeit der
WirbelsÃ¤ule ist ebenso wie die Belastbarkeit der Arme, und zwar hier der
Schultern, nach den Feststellungen des Arztes M in seinem Gutachten vom 14.
Januar 2004 leicht reduziert. Sofern der KlÃ¤ger zur BegrÃ¼ndung seiner Berufung
darauf verweist, dass der Arzt M die groÃ�e psychisch-seelische Belastung und den
hohen Leidensdruck, unter dem er stehe, nicht richtig wiedergebe, ist darauf
hinzuweisen, dass der Arzt M in seinem allgemeinÃ¤rztlichen Gutachten sich auch
mit dem von ihm diagnostizierten seelischen Leiden des KlÃ¤gers auf Seite 18 f.
seines Gutachtens ausfÃ¼hrlich auseinandergesetzt hat, auf der Grundlage des
vorliegenden Gutachtens des Arztes W und seiner eigenen Untersuchung letztlich
aber nur eine gering ausgeprÃ¤gte AngststÃ¶rung und eine nur gering
ausgeprÃ¤gte DepressivitÃ¤t hat feststellen kÃ¶nnen, und zwar mit daraus
resultierenden EinschrÃ¤nkungen des geistigen LeistungsvermÃ¶gens auf

                               5 / 9

https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/43.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/43.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/43.html


 

TÃ¤tigkeiten mit geringen Anforderungen. Soweit der KlÃ¤ger sinngemÃ¤Ã�
darÃ¼ber hinausgehende LeistungseinschrÃ¤nkungen geltend macht, fehlt es fÃ¼r
eine Feststellung derartiger LeistungseinschrÃ¤nkungen an einer entsprechenden
Befundlage. Da nach den Feststellungen der Ã�rzte L und W und vor allem des
GerichtssachverstÃ¤ndigen M jedenfalls die Anpassungs- und UmstellungsfÃ¤higkeit
ebenso wie die Entschluss- und VerantwortungsfÃ¤higkeit im Rahmen geringer
Anforderungen erhalten war und ist, besteht damit weder eine spezifische
Leistungsbehinderung noch liegt eine Summierung ungewÃ¶hnlicher
LeistungseinschrÃ¤nkungen vor (vgl. BSG, Urteil vom 18. Februar 1998 â�� B 5/4
RA 58/97 R â�� nicht verÃ¶ffentlicht). Es lagen und liegen zwar bei dem KlÃ¤ger
LeistungseinschrÃ¤nkungen vor, die teilweise Ã¼ber den Rahmen dessen
hinausgehen, was inhaltlich vom Begriff der kÃ¶rperlich leichten TÃ¤tigkeiten
umfasst wird. Dies gilt besonders hinsichtlich der Notwendigkeit bestimmter
Ã¤uÃ�erer Einwirkungen wie Hitze und KÃ¤lte (vgl. BSG, Urteil vom 11. Mai 1999
â�� B 13 RJ 71/97 R â�� nicht verÃ¶ffentlicht). Die bei dem KlÃ¤ger von dem Arzt M
festgestellten qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen sind aber nicht geeignet, das
Feld kÃ¶rperlich leichter Arbeiten zusÃ¤tzlich wesentlich einzuengen. Denn die
vorliegenden LeistungseinschrÃ¤nkungen wie der Ausschluss von Arbeiten in
Zwangshaltungen ode mit einseitiger kÃ¶rperlicher Belastung, in Hitze und KÃ¤lte,
unter Zeitdruck, an laufenden Maschinen und in Nachtschicht zÃ¤hlen nicht zu den
ungewÃ¶hnlichen LeistungseinschrÃ¤nkungen und schon gar nicht zu den schweren
spezifischen Leistungsbehinderungen (vgl. dazu die auf die VorlagebeschlÃ¼sse
des 13. Senats ergangenen BeschlÃ¼sse des GroÃ�en Senats des BSG vom 19.
Dezember 1996 GS 1-4/95- GS 2/95 = SozR 3-2600 Â§ 44 Nr. 8). Das Gleiche gilt
hinsichtlich der eingeschrÃ¤nkten geistigen FÃ¤higkeiten des KlÃ¤gers, die keine
besonderen Schwierigkeiten des KlÃ¤gers hinsichtlich der GewÃ¶hnung und
Anpassung an einen neuen Arbeitsplatz erkennen lassen, die eine spezifische
schwere Leistungsbehinderung darstellen kÃ¶nnten (vgl. BSG SozR 2200 Â§ 1246
Nrn. 104, 117). Der KlÃ¤ger war und ist vielmehr in der Lage, seiner geringen
Vorbildung entsprechende einfache geistige Arbeiten zu verrichten. Insgesamt
betreffen die bei dem KlÃ¤ger festgestellten qualitativen
LeistungseinschrÃ¤nkungen jedenfalls lediglich einen kleinen Teilbereich des
allgemeinen Arbeitsmarktes, lassen aber ein weites Feld von
BeschÃ¤ftigungsmÃ¶glichkeiten unberÃ¼hrt.

So konnte und kann der KlÃ¤ger mit dem ihm verbliebenen LeistungsvermÃ¶gen
etwa noch leichte BÃ¼rotÃ¤tigkeiten verrichten, wie sie in der Tarifgruppe X des
Bundesangestelltentarifvertrages (BAT) erfasst sind. Das Gleiche gilt fÃ¼r leichte
Sortier- und VerpackungstÃ¤tigkeiten. SchlieÃ�lich war und ist der KlÃ¤ger mit dem
ihm verbliebenen LeistungsvermÃ¶gen gesundheitlich und geistig derzeit auch noch
in der Lage, die TÃ¤tigkeit eines einfachen PfÃ¶rtners im Tages- und
Wechselschichtdienst vollschichtig zu verrichten. Im Hinblick darauf, dass nach der
Leistungsbeurteilung des GerichtssachverstÃ¤ndigen M keine relevanten
EinschrÃ¤nkungen bezÃ¼glich der Entschluss- und VerantwortungsfÃ¤higkeit, der
Auffassungsgabe und der Anpassungs- und UmstellungsfÃ¤higkeit bestehen, konnte
und kann der KlÃ¤ger auch noch derart einfache TÃ¤tigkeiten, wie sie mit der
Tarifgruppe X BAT tariflich vergÃ¼tet werden, nach einer Zeit der Einarbeitung bis
zu drei Monaten vollwertig verrichten, ebenso wie leichte Sortier- und
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VerpackungstÃ¤tigkeiten.

Der KlÃ¤ger hat auch keinen Anspruch auf Rente wegen BU gegen die Beklagte
aufgrund eines bis zum 30. November 2000 eingetretenen Leistungsfalls der BU
nach Â§ 43 SGB VI a.F. Denn der KlÃ¤ger war und ist nicht berufsunfÃ¤hig im Sinne
des Â§ 43 Abs. 2 SGB VI a.F. bzw. im Sinne des Â§ 240 Abs. 2 SGB VI n.F.

BerufsunfÃ¤hig sind nach Â§ 43 Abs. 2 SGB VI a.F. Versicherte, deren
ErwerbsfÃ¤higkeit wegen Krankheit oder Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte
(bzw. auf weniger als sechs Stunden â�� Â§ 240 Abs. 3 Satz 1 SGB VI n.F. -)
derjenigen von kÃ¶rperlich, geistig und seelisch gesunden Versicherten mit
Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken
ist. Der Kreis der TÃ¤tigkeiten, nach denen die ErwerbsfÃ¤higkeit von Versicherten
zu beurteilen ist, umfasst alle TÃ¤tigkeiten, die ihren KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten
entsprechen und ihnen unter BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des Umfangs ihrer
Ausbildung sowie ihres bisherigen Berufs und der besonderen Anforderungen ihrer
bisherigen BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnen (Â§ 43 Abs. 2 Satz 2 SGB VI
a.F. bzw. Â§ 240 Abs. 2 Satz 2 SGB VI n.F.).

Ausgangspunkt fÃ¼r die PrÃ¼fung von BU nach neuem wie nach dem alten Recht
ist nach der stÃ¤ndigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) der
"bisherige Beruf" des Versicherten. Das ist in der Regel die zuletzt
versicherungspflichtig ausgeÃ¼bte BeschÃ¤ftigung (vgl. z.B. BSG SozR 2200 Â§
1246 Nrn. 130, 164; BSG, Urteil vom 11. Mai 2000 â�� B 13 RJ 43/99 R â�� nicht
verÃ¶ffentlicht). Danach ist als bisheriger Beruf des KlÃ¤gers der Beruf des
Kraftfahrers (Auslieferungsfahrers) der rentenrechtlichen Beurteilung zugrunde zu
legen. Den Beruf des Kraftfahrers bzw. des Auslieferungsfahrers hatte der KlÃ¤ger
zuletzt vom 1. September 1999 bis 31. August 2000 bei der Firma A
versicherungspflichtig ausgeÃ¼bt; das ergibt sich aus der beigezogenen
Leistungsakte der Agentur fÃ¼r Arbeit Stendal. Fest steht zwar, dass der KlÃ¤ger
den Beruf des Kraftfahrers bzw. Auslieferungsfahrers aus gesundheitlichen
GrÃ¼nden nicht mehr verrichten konnte und auch nicht mehr verrichten kann.
Denn mit dem verbliebenen LeistungsvermÃ¶gen, das nach der
Ã¼bereinstimmenden Auffassung der im Verwaltungsverfahren und im
Gerichtsverfahren gehÃ¶rten SachverstÃ¤ndigen auf kÃ¶rperlich leichte
TÃ¤tigkeiten unter Ausschluss des Hebens und Tragens von Lasten von mehr als 10
kg beschrÃ¤nkt ist, kann der KlÃ¤ger seinem bisherigen Beruf nicht mehr
regelmÃ¤Ã�ig vollschichtig nachgehen. Denn die TÃ¤tigkeit eines
Auslieferungsfahrers setzt, wie allgemein bekannt ist, auch die FÃ¤higkeit zum
Heben und Tragen von Lasten von mehr als 10 kg voraus.

Gleichwohl ist der KlÃ¤ger nicht berufsunfÃ¤hig. Denn ein Anspruch auf Rente
wegen BU steht dem Versicherten nicht schon dann zu, wenn er seinen bisherigen
Beruf aus gesundheitlichen GrÃ¼nden nicht mehr ausÃ¼ben kann. Hinzukommen
muss vielmehr, dass fÃ¼r den Versicherten auch keine sozial zumutbare
ErwerbstÃ¤tigkeit im Sinne des Â§ 43 Abs. 2 Satz 2 SGB VI bzw. des Â§ 240 Abs. 2
Satz 2 SGB VI n.F. mehr vorhanden ist, die er mit dem ihm verbliebenen
LeistungsvermÃ¶gen noch ausfÃ¼hren kann. Die soziale Zumutbarkeit einer
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VerweisungstÃ¤tigkeit richtet sich dabei nach der Wertigkeit des bisherigen Berufs.
Zwecks Vornahme dieser Bewertung hat die hÃ¶chstrichterliche Rechtsprechung
das sogenannte Mehrstufenschema entwickelt. Dieses Schema untergliedert die
Arbeiterberufe in verschiedene Berufsgruppen. Diese Berufsgruppen werden durch
die Leitberufe des Vorarbeiters mit Vorgesetztenfunktion bzw. des besonders hoch
qualifizierten Facharbeiters, des Facharbeiters (anerkannter Ausbildungsberuf mit
einer Regelausbildungszeit von mehr als zwei Jahren), des angelernten Arbeiters
(sonstiger Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungszeit von drei Monaten bis zu zwei
Jahren) und des ungelernten Arbeiters charakterisiert (vgl. z.B. BSG SozR 2200 Â§
1246 Nrn. 132, 138, 140; BSG, Urteil vom 11. Mai 2000 â�� B 13 RJ 43/99 R -).

Es kann dahinstehen, ob der bisherige Beruf des KlÃ¤gers der untersten Gruppe des
ungelernten Arbeiters zuzuordnen ist, wie das SG, ohne entsprechende
Feststellungen zu treffen, angenommen hat, oder ob der KlÃ¤ger dem unteren
Bereich der AnlerntÃ¤tigkeiten (Berufsgruppe des angelernten Arbeiters)
hinzuzurechnen ist. Fest steht jedenfalls, dass der bisherige Beruf des KlÃ¤gers
nicht als AnlerntÃ¤tigkeit im oberen Bereich im Rahmen der Berufsgruppe des
angelernten Arbeiters oder gar einer hÃ¶heren Berufsgruppe zu bewerten ist. Denn
ausweislich der vom KlÃ¤ger eingereichten Fotokopie seines FÃ¼hrerscheins besitzt
der KlÃ¤ger nur die Fahrerlaubnis der Klasse 3 und nicht die Fahrerlaubnis der
Klasse 2, Ã¼ber die ein gelernter Berufskraftfahrer verfÃ¼gt (vgl. die Verordnung
Berufsausbildung zum Berufskraftfahrer vom 26. Oktober 1973 â�� BGBl. I S. 1518).
Bereits aus diesem Grunde kann der KlÃ¤ger nicht einem gelernten
Berufskraftfahrer gleichgestellt werden. Der KlÃ¤ger ist auch nicht aufgrund
tarifvertraglicher Gleichstellung als Angelernter im oberen Bereich anzusehen. Das
ergibt sich aus den in der Leistungsakte der Agentur fÃ¼r Arbeit Stendal
aufgefÃ¼hrten und bei der Firma A erzielten Arbeitsentgelte. So erzielte der
KlÃ¤ger im Monat MÃ¤rz 2000 ein Bruttoarbeitsentgelt von 2.100,- DM, das
entspricht einem stÃ¼ndlichen Arbeitsentgelt von 12,12 DM. Die einschlÃ¤gigen
â�� in das Verfahren eingefÃ¼hrten â�� TarifvertrÃ¤ge weisen aber fÃ¼r "FÃ¼hrer
von Kraftwagen der FÃ¼hrerscheinklasse II" einen Stundenlohn von 18,10 DM im
Zeitraum vom 1. April 1999 bis 31. August 2000 aus (VergÃ¼tungstarifvertrag West
fÃ¼r das Speditionsgewerbe) sowie von 18.10 DM nach dem maÃ�gebenden
VergÃ¼tungstarifvertrag Ost. Selbst WÃ¤chter erhielten nach dem
VergÃ¼tungstarifvertrag West schon einen Stundenlohn von 13,77 DM bzw. 12,94
DM nach dem VergÃ¼tungstarifvertrag Ost. Daraus erhellt, dass der KlÃ¤ger einen
weit untertariflichen Stundenlohn bezog.

Da danach eine Bewertung des bisherigen Berufs des KlÃ¤gers als einer
AnlerntÃ¤tigkeit im oberen Bereich ausscheidet, ist der KlÃ¤ger als Angelernter im
unteren Bereich ebenso wie als Ungelernter sozial zumutbar auf alle TÃ¤tigkeiten
des allgemeinen Arbeitsmarktes verweisbar, fÃ¼r die sein RestleistungsvermÃ¶gen
noch ausreicht. Denn grundsÃ¤tzlich darf der Versicherte im Vergleich zu seinem
bisherigen Beruf auf die nÃ¤chst niedrigere Berufsgruppe verwiesen werden
(stÃ¤ndige Rechtsprechung: vgl. z.B. BSG SozR 2200 Â§ 1246 Nr. 143 m.w.N.; BSG 
SozR 3-2200 Â§ 1246 Nr. 5; BSG, Urteil vom 11. Mai 2000 â�� B 13 RJ 43/99 R -). Ein
Berufsschutz, der die konkrete Bezeichnung einer VerweisungstÃ¤tigkeit erforderte,
steht dem KlÃ¤ger nicht zu. Da das RestleistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers, wie
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bereits ausgefÃ¼hrt, einen Arbeitseinsatz auf dem weiten Feld des allgemeinen
Arbeitsmarktes auf einer Vielzahl von Arbeitsfeldern weiterhin in vollschichtigem
Umfang zulÃ¤sst, ohne dass eine schwere spezifische Leistungsbehinderung oder
eine Summierung von LeistungseinschrÃ¤nkungen vorlÃ¤gen, ist demgemÃ¤Ã� ein
Anspruch auf Rente wegen BU bzw. auf Rente wegen teilweiser EM bei BU (Â§Â§ 43
SGB VI a.F., 240 SGB VI n.F.) ebenso ausgeschlossen wie AnsprÃ¼che auf Rente
wegen EU oder wegen voller oder teilweiser EM.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Sozialgerichtsgesetz (SGG).

GrÃ¼nde fÃ¼r eine Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs. 2 Nrn. 1 oder 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 21.10.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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